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Ganz egal was du nach welcher Regelung "brauchst":

Du solltest dir der entsprechenden Verantwortung bewusst sein. Stell dir einfach folgende
Frage: Bist du dir sicher, du könntest im Zweifelsfall ein dir anvertrautes Kind vor dem Ertrinken
retten? Genau darum gehts. Es sagt ja keiner, dass etwas passieren muss, aber das Risiko
besteht eben, und das schönste Abzeichen bringt dir gar nichts wenn du dann selbst geschockt
danebenstehst.
Versteht das nicht falsch - ich formuliere das deshalb bewusst eher offensiv, weil es leider viele
Leute gibt, die sich - typisch deutsch - auf Scheine verlassen. Analog dazu: Ja, wer einen
Führerschein hat, darf Auto fahren. Ob der oder diejenige das auch kann, steht auf einem ganz
anderen Papier.
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